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				Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
GEM. § 14 GEFSTOFFV
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor Verwendung an die tatsächlichen Betriebs-verhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: 
Tätigkeit: Stemmen, Mauernutfräsen
	
Stand: April 2026
B260

	Gefahrstoffbezeichnung

	Gesundheitsgefährdende mineralische Stäube und Asbest beim Fräsen von Mauernuten 
mittels verkapselter Mauernutfräse sowie Stemmen mittels abgesaugtem Stemmhammer 
in (potenziell) asbesthaltigen Bekleidungen von Wänden oder Decken

	Gefahren für Mensch und Umwelt
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Gefahr
	‒	Beschichtungen wie Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber (kein Stemmen an Fliesen) können beim Bearbeiten mineralische Stäube, Quarzstaub und Asbestfasern freisetzen. Diese Stäube können sehr lange in der Luft verbleiben. Einatmen dieser Stäube kann zu Erkrankungen der Lunge und Atemwege führen.
‒	Mögliche Erkrankungen sind: Lungenemphysem, Silikose, Asbestose, Lungenkrebs, 
Mesotheliom und COPD.
	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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Asbestfasern!
	‒	Arbeitsbereich einhausen und kennzeichnen mit: „Zutritt verboten, Asbestfasern!“
[bookmark: Text3]‒	Luftreiniger       nach Herstellervorgaben einsetzen.
‒	Abgestimmte staubarme Bearbeitungssysteme       verwenden. Geräte verbinden und nach Herstellervorgaben, inklusive vorgesehenem Zubehör, verwenden. Geräte und Zubehör nicht manipulieren. 
‒	Bei Ansprechen der Warneinrichtung des Entstaubers ist die Arbeit zu unterbrechen und die Ursache der Störung gemäß Bedienungsanleitung zu beseitigen. Ursachen können sein: z. B. zugesetzte Filter oder überfüllte Staubbehälter.
‒	Atemschutz, mindestens partikelfiltrierende Halbmaske mit P2-Filter       tragen.
‒	Reinigen von Filter und Entnahme von Staubbeutel nur im eingehausten Bereich bei 
laufendem Luftreiniger.
‒	Ausführende Mitarbeiter müssen unterwiesen sein.
‒	Am Arbeitsplatz nicht rauchen, essen oder trinken.
‒	Reinigung und Freimessung vor auflösen der Einhausung.
‒	Wahrnehmen der regelmäßigen arbeitsmedizinischen Pflichtvorsorge.
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	Verhalten im Gefahrfall

	
	‒	Arbeiten sofort einstellen. Mängel an Maschinen und Geräten dem/der Vorgesetzten       melden.

	Erste Hilfe
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	‒	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Ärztin oder Arzt verständigen. 
‒	Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. 
‒	Bei anhaltenden Problemen: Augenärztin oder Augenarzt aufsuchen! 
‒	Nach Hautkontakt: Stark verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit Wasser reinigen.
‒	Nach Einatmen: Frischluft! 
‒	Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen.
Ersthelfer       	Notruf      

	Sachgerechte Entsorgung
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	‒	Asbesthaltige Materialien und Baustoffe, kontaminierte Kleinteile, Befestigungen, Staubsaugerinhalte, u. a. Abfälle direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken. Staubentwicklung dabei geringhalten. Produktreste/Abfälle ggf. befeuchten. Abfall mit Aufkleber kennzeichnen: „Achtung, enthält Asbest!
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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